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SPRUCH 
Ist die Zeit das Kostbarste unter allem, so ist Zeitver-
schwendung die allgrößte Verschwendung. 
Benjamin Franklin; 1706 – 1790, nordamerikanischer Staatsmann 

 
 

 Was Sie interessieren kann:  

 
Arbeitsrecht  
eAU ab 2023 für Arbeitgeber verpflichtend 
  

Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem Arbeitgeber 
eine Arbeitsunfähigkeit (AU) und deren voraussichtli-
che Dauer unverzüglich mitzuteilen. Dauert die AU 
länger als drei Kalendertage, hat der Arbeitnehmer 
eine ärztliche Bescheinigung über das Bestehen der 
AU sowie deren voraussichtliche Dauer spätestens an 
dem darauffolgenden Arbeitstag vorzulegen. Der Ar-
beitgeber ist berechtigt, die Vorlage der ärztlichen Be-
scheinigung früher zu verlangen. Daher informieren 
die in der gesetzlichen Krankenversicherung versicher-
ten Arbeitnehmer ihren Arbeitgeber unverzüglich über 
ihre AU und gehen u. U. zum Arzt. 
 
Arbeitgeber sind ab dem 1.1.2023 verpflichtet die AU-
Daten bei den Krankenkassen abzurufen. Eine Vorlage 
der AU-Bescheinigung durch den Arbeitnehmer muss 
ab 2023 also nicht mehr erfolgen. Er hat aber weiter-
hin die Pflicht seinem Arbeitgeber die AU zu melden 
und ggf. ärztlich feststellen zu lassen. 
 
Die Erst- und Folgebescheinigungen einer AU können 
nur für den jeweiligen Arbeitnehmer individuell ange-
fordert werden. Ein regelmäßiger oder pauschaler Ab-
ruf von eAU-Daten durch Arbeitgeber ist unzulässig. 
 

 
 



 

 

Eine ärztliche Papierbescheinigung über die Arbeitsun-
fähigkeit als gesetzlich vorgesehenes Beweismittel 
bleibt – vorerst – erhalten. 

 
Familienrecht/Erbrecht 
 

Kindeswohl entscheidend für Umgangsrecht der 

Großeltern 
  

Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) haben 
Großeltern und Geschwister ein Recht auf Umgang mit 
dem Kind, wenn dieser dem Wohl des Kindes dient. 
Die im BGB erfolgte Erweiterung des Kreises der Um-
gangsberechtigten steht unter dem Vorbehalt des po-
sitiven Nachweises, dass der Umgang mit den Ver-
wandten dem Kindeswohl förderlich ist. Dies ist allein 
aus dem Blickwinkel des Kindes zu beurteilen. 
 
In einem vom Oberlandesgericht Brandenburg am 
22.7.2022 entschiedenen Fall aus der Praxis lebte eine 
Mutter mit ihren beiden Töchtern und ihren Eltern zu-
sammen auf einem landwirtschaftlichen Anwesen. Die 
Mutter zertritt sich jedoch mit ihren Eltern und kün-
digte ihnen die Wohnung. Mit dem Auszug der Großel-
tern unterbrach die Mutter auch deren persönlichen 
Kontakt zu den Mädchen. Nachdem über das Jugend-
amt nicht einmal ein gemeinsames Gespräch zwischen 
Mutter und Großeltern erreicht werden konnte, woll-
ten die Großeltern eine gerichtliche Umgangsregelung 
für beide Kinder erwirken. Die Kinder selbst hatten 
sich ablehnend geäußert. 
 
Die Richter des OLG versagten den Großeltern ein 
Umgangsrecht. Sie führten aus, dass davon auszuge-
hen ist, dass ein Kind in einer solchen Situation bei ei-
nem Umgang in einen Loyalitätskonflikt geraten 
würde. 

 

 

 

 



 

 

 

Sonstiges 
 

Kein Unfallversicherungsschutz bei familiärer Hilfe 
  

Nach dem Sozialgesetzbuch sind auch Personen in der 
gesetzlichen Unfallversicherung versichert, die wie Be-
schäftigte in einem Unternehmen (sog. Wie-Beschäfti-
gung) tätig werden. Eine versicherte Wie-Beschäfti-
gung setzt deshalb voraus, dass hinsichtlich der Hand-
lung die Merkmale einer abhängigen Beschäftigung 
anstatt der Merkmale einer unternehmerischen, 
selbstständigen Tätigkeit überwiegen und keine Son-
derbeziehung besteht, die der wesentliche Grund für 
die Handlung war. 
 
Dem Thüringischen Landessozialgericht (LSG) lag zur 
Entscheidung der nachfolgende Sachverhalt vor: Ein 
Mann half seinem Bruder beim Aufbau eines Gerüstes 
auf dessen Grundstück. Im Zuge der Gerüstrückbau-
arbeiten verlor das Gerüst an Halt und der Bruder des 
Bauherrn sprang bzw. stürzte vom Gerüst und erlitt 
eine Fraktur am linken Fuß. Die Unfallversicherung 
lehnte die Anerkennung des Ereignisses als Arbeitsun-
fall ab. 
 
Das LSG entschied zugunsten der Versicherung, denn 
gegen das Vorliegen eines Versicherungsschutzes im 
Sinne einer Wie-Beschäftigung sprach, dass der Helfer 
als Bruder in einer Sonderbeziehung stand, die die Tä-
tigkeit maßgeblich prägte. 

 

  


